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Wie in der öffentlichen Bekanntmachung hingewiesen, konnten 

Stellungnahmen während der Auslegungsfrist schriftlich oder 

nach Voranmeldung auch mündlich zur Niederschrift im 

Stadtplanungsamt abgegeben werden. Es bestand 

Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung auch während der 

Corona-Pandemie.  

Im ursprünglichen Plankonzept waren zwei Einzelhäuser in der 

nördlichsten Zeile enthalten. Im Zuge der weiteren Diskussion 

in den Gremien und der Vorlage des Schallschutzgutachtens 

ist ein zusammenhängendes Gebäude nun im Ergebnis 

geplant. Der Bebauungsplan hat diesen Planungsfortschritt in 

Form eines großen Baufensters und zusätzlich in den 

städtebaulichen Vertrag übernommen. 

Im Schallschutzgutachten wurde der aus dem bestehenden 

eingeschränkten Gewerbebetrieb emitierende Gewerbelärm 

bestimmt und seine Auswirkungen auf das festgesetzte 

Allgemeine Wohngebiet dargestellt. Hierbei kam es zu 

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte im Plangebiet. Aus 

diesem Grund wurden die zwei ursprünglich geplanten 

Baukörper zu einem durchgängigen Baukörper als 

Schallschutzmaßnahme zusammengefasst und im Baufenster 

A abgebildet. 

 

Zu 1: 

Das regionalplanerische Ziel der Innenverdichtung vor 

Außenentwicklung wurde im Plangebiet umgesetzt. Maßstab 

waren die Gebäudehöhen über NN der östlich angrenzenden 

Gebäude. Am Beispiel Dresdner Straße 17 wird dies deutlich: 

Das Gebäude weist eine Gebäudehöhe von 440,90 müNN auf, 
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das neue benachbarte Gebäude Haus A weist bei einer 

festgesetzten Erdgeschossfußbodenhöhe von 429,00 müNN 

und einer maximalen Gebäudehöhe von 11,85 m eine 

vergleichbare Gebäudehöhe von 440,85 müNN auf. Hinzu 

kommt im Osten von Gebäude A ein Rücksprung von 2,50m, 

so dass eine Attikahöhe von ca. 2,40 m tiefer auf der Höhe 

vonca. 438,45 müNN sichtbar ist. Insofern fügt sich die neue 

Bebauung in die Höhensituation ein. 
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Um den Gebäudehöhen der neuen Bebauung dem Bestand an 

der Brandenburger Straße anzunähern, wurde auf der 

Westseite ein Rücksprung des obersten Geschossen von 1,50 

m festgesetzt. Damit wirkt nicht die maximale Gebäudehöhe, 

sondern die Höhe der Attika des darunterliegenden 

Geschosses, ca. 2,40 m tiefer. 

 

Höhenentwicklung Haus A/Brandenburger Straße:  

Hier Festsetzung einer Gebäudehöhe von max 440,85 müNN. 

Durch die Festsetzung eines Rücksprungs von 1,50m zur 

Brandenburger Straße entsteht eine sichtbare Gebäudehöhe 

von ca. 438,45 müNN. Im Bestand weist die 

gegenüberliegende Bebauung eine Gebäudehöhe von 438,60 

müNN auf.  

 

Höhenentwicklung um Haus B/Brandenburger Straße:  

Hier Festsetzung einer Gebäudehöhe von max 441,40 müNN, 

Durch die Festsetzung eines Rücksprungs von 1,50m zur 

Brandenburger Straße entsteht eine sichtbare Gebäudehöhe 

von   ca. 438,70 müNN. Im Bestand weist die 

egenüberliegende Bebauung eine Gebäudehöhe von 439,60 

müNN auf. 

 

Höhenentwicklung Haus A/Richtung Dresdner Straße 

Das Gebäude Dresdner Straße 17 weist eine Gebäudehöhe 

von 440,90 müNN auf, das neue benachbarte Gebäude Haus 

A weist bei einer festgesetzten EFH von 429,00 müNN und 

einer maximalen Gebäudehöhe von 11,85 m eine 

vergleichbare Gebäudehöhe von 440,85 müNN auf. Zusätzlich 
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wird ein Rücksprung von 2,50m im oberen Staffelgeschoss 

festgesetzt, so dass eine Attikahöhe von ca. 2,40 m tiefer auf 

der Höhe von ca. 438,45 müNN sichtbar ist. 

 

Die Nord/Süd-Abwicklung lehnt sich an den Geländeverlauf mit 

den maximalen Gebäudehöhen von Haus K im Süden  mit 

441,25 müNN und Haus A im Norden mit 440,85 müNN mit 

einer Differenz von 0,40 m an.  

 

Die technischen Aufbauten wurden im Bebauungsplan in ihrer 

Höhenausdehnung begrenzt und beinhalten Schornsteine, 

Lüftungsanlagen, Antennen, Aufzugs- und Aufgangsbauten. 

Sie treten nur punktuell in Erscheinung und sind nicht das 

beeinflussende Element für die maximale Gebäudehöhe. 
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Ein Baugrund- und Gründungsgutachten im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens ist zur Einschätzung der jeweiligen 

Bodenverhältnisse erforderlich. Im Zuge des 

Baugenehmigungsverfahren ist die Statik des Bauvorhabens 

basierend auf einer objektbezogenen Baugrunduntersuchung 

vorzulegen. Der Nachweis der Standsicherheit hinsichtlich der 

Bestandsgebäude ist hierbei zu beachten. Dies wird als 

Auflage in die Baugenehmigung genommen, bzw. die 

Baufreigabe erfolgt erst bei Nachweis.  

Ein Beweissicherungsverfahren ist nicht Regelungsgegen-

stand der Bauleitplanung. In der Regel plant dies der Bauherr 

zu seiner eigenen Sicherheit durchzuführen. 
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Zu 3: 

Die überbaubare Grundstücksfläche, welche durch die 

Baugrenzen definiert werden, legt einen Bereich fest, in dem 

ein Bauvorhaben zulässig ist. Bei der Lage des Bauvorhabens 

müssen jedoch die Vorgaben der Landesbauordnung wie z.B 

Abstandsflächen, Grenzabstand etc. beachtet werden, d.h. 

dass eine ausgewiesene überbaubare Grundstücksfläche nicht 

gänzlich bebaut wird, sondern eine Angebotsfläche darstellt.  

 

Zu 4: 

Die Straßenhöhe von 427,53 müNN bezieht sich auf den 

nördlichen Grenzpunkt des Plangebietes. Das Baufenster 

Haus A liegt weiter südlich mit der korrespondieren 

Straßehöhe zwischen 427,79 und 427,86 müNN. Die 

Erdgeschossfussbodenhöhe erstreckt sich über das gesamte 

Baufenster und ist daher zwischen der Brandenburger Straße 

und der Höhe inmitten des Plangebietes von ca. 430 müNN 

interpoliert. Die Anpassung an die bestehenden 

Höhenverhältnisse im rückwärtigen Planbereich ermöglichen 

eine umfassende Barrierefreiheit.  

Ein Höhenvergleich zur Dresdner Straße stellt sich wie folgt 

dar. Das Gebäude Dresdner Straße 17 weist eine 

Gebäudehöhe von 440,90 müNN auf, das neue benachbarte 

Gebäude Haus A weist bei einer festgesetzten 

Erdgeschossfussbodenhöhe von 429,00 müNN und einer 

maximalen Gebäudehöhe von 11,85 m eine vergleichbare 

Gebäudehöhe von 440,85 müNN auf. 
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Der Abstand zwischen Gebäude Dresdner Straße 17 und 

Baufenster Haus A beträgt mind. 10,50 m. Wie oben 

dargestellt, liegt die maximale Gebäudehöhe bei Haus A bei 

440,85 müNN, bei Anwendung der Flexibilität der 

Erdgeschossfussbodenhöhe von +/- 30 cm bei 441,15 müNN. 

Das ergibt  im äußersten Falle eine Differenz von 0,25 m im 

Abstand von ca. 10,5 m, so dass eine erdrückende und 

bedrängende Wirkung nicht vorliegt. 

 

Zu 5: 

In Ergänzung des bisherigen Schallschutzgutachtens wurden 

die Schallimmissionen der Tiefgarage in der umliegenden 

schutzwürdigen Nachbarschaft auf der Grundlage einer worst-

case-Betrachtung ermittelt. (s. gutachterliche Stellungnahme 

Modus Consult vom 24.4.2020). Im Ergebnis wurde 

festgestellt, dass die maßgebenden Immissionsrichtwerte nach 

TA Lärm tags als auch nachts in der Dresdner Straße 

eingehalten werden. Der zulässige Spitzenpegel wird im 

Beurteilungszeitraum Tag und Nacht ebenfalls eingehalten. 

Daher sind keine Maßnahmen erforderlich. 

 

Die Lage von Entlüftungen von Tiefgaragen sind nicht 

Bestandteil eines Angebotsbebauungsplans, wie er hier 

vorliegt. In den Unterlagen des Baugenehmigungsverfahren 

werden sie dargestellt. 

Der Abstand der überbaubaren Grundstücksfläche Haus A 

(Baufenster) zu Gebäude Brandenburger Straße 16 beträgt ca. 

6,85  m. 
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